
• Osterreichische Apothekerkammer 
1091 Wien IX. Spital gasse 31 - Postfach 87 

Telefon: 425676-06. 

An das 
Bundeskanzleramt 

Ballhausplatz 2 
1014 WIEN 

Betrifft: 
Protokoll Nr. 7 zur Konvention 
zum Schutze der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten; 
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Zu o.a. Bezug stellt die österreichische Apothekerkammer 

fest, daß der Absatz 2 des Artikel 4 des Protokolles Nr. 7 

möglicherweise nicht alle Wiederaufnahmsgründe des § 355 

Strafprozeßordnung abdeckt (z.B. ein Geständnis des ur

sprünglich Freigesprochenen), sodaß allenfalls diesbe

züglich ein Vorbehalt zu erwägen wäre. 

25 Ausfertigungen dieser Äusserung werden unter einem 

dem Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

(Mag.pharm.Franz Winkler) 
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